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Artikel III-61 (ex-Artikel 94)

Die Maßnahmen zur Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der

Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts

auswirken, werden durch Europäische Rahmengesetze des Rates festgelegt. Der Rat beschließt

einstimmig nach Anhörung Zustimmung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und

Sozialausschusses.

Explanation (if any) :

Aufgrund der Grundrechtsrelevanz dieser Befugnis sollten diese Maßnahmen keinesfalls gegen den
Willen des Europäischen Parlaments erlassen werden können.
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